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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Katrin Kunert, Jan van Aken, Christine Buchholz,  
Annette Groth, Heike Hänsel, Michael Leutert, Stefan Liebich, Kathrin Vogler  
und der Fraktion DIE LINKE. 

Bilanz der türkischen Militäroperation „Schutzschild Euphrat“ in Syrien 

Der Krieg in und um Syrien ist die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. 
Durch die Einflussnahme externer Akteure wie der Türkei, des Iran, Saudi-Ara-
biens, Katars und von anderen Golfstaaten wurde der anfangs noch von demokra-
tiepolitischen und sozialen Forderungen geprägte innerstaatliche Konflikt schnell 
internationalisiert und zunehmend konfessionalisiert. Die Sicherheitslage in der 
gesamten Region wurde massiv destabilisiert. Angesichts dessen konnte die radi-
kal-islamistische Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats (IS) ab 2014 
große Territorien in Syrien und im benachbarten Irak unter ihre Kontrolle bringen 
und zu einem quasistaatlichen „Kalifat“ ausbauen. Mit dem militärischen Ein-
greifen Russlands zugunsten des syrischen Regimes und der USA als Führungs-
macht der internationalen Anti-IS-Koalition hat sich der Syrienkrieg inzwischen 
zu einem globalpolitischen Stellvertreterkonflikt ausgeweitet, in dem die jeweili-
gen Akteure oft gegensätzliche Interessen verfolgen, zuweilen aber auch flexible 
taktische Zweckbündnisse eingehen. 
Die Türkei hat am 24. August 2016 mit einer Intervention ihrer Streitkräfte in 
Syrien begonnen. Das Ziel der „Euphrates Shield-Operation“ (ESO) bestand nach 
Einschätzung der Bundesregierung darin, „den sogenannten Islamischen Staat 
(IS) zu bekämpfen (und) das Entstehen eines zusammenhängenden Gebietes un-
ter dem Einfluss der kurdischen Miliz PYD/YPG entlang der türkischen Süd-
grenze zu verhindern“ (Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 11 
auf Bundestagsdrucksache 18/10827). An der Militäroperation beteiligten sich 
auch syrische Oppositionsmilizen aus den Restbeständen der „Freien Syrischen 
Armee“, mehrere in der „Levante-Front“ zusammengeschlossene islamistische 
Gruppen sowie die salafistisch-dschihadistische Miliz „Ahrar al-Sham“ (vgl. 
https://web.archive.org/web/20160824144626/, https://www.washingtonpost.com/ 
world/middle_east/turkey-syrian-kurds-on-track-for-conflict-in-northern-syria/ 
2016/08/23/d1444872-69a6-11e6-91cb-ecb5418830e9_story.html, abgerufen am 
10. März 2017). Letztere wird vom Generalbundesanwalt als „ausländische ter-
roristische Gruppierung“ eingestuft, deren mutmaßliche Mitglieder in Deutsch-
land angeklagt werden können (vgl. www.generalbundesanwalt.de/de/showpress. 
php?themenid=17&newsid=552, abgerufen am 10. März 2017). 
Aus Sicht der Fragesteller hat der NATO-Bündnispartner Türkei mit seiner mili-
tärischen Intervention erheblich zur Eskalation des Syrienkonflikts beigetragen. 
Anfang Februar 2017 haben sich die türkisch geführten ESO-Einheiten nahe der 
Stadt Al-Bab Gefechte mit den ebenfalls gegen die IS-Terrormiliz vorrückenden 
syrischen Regierungstruppen (Syrian Arab Army/SAA) bzw. mit ihnen verbün-
deten Milizen geliefert. Darüber hinaus wurden auch drei türkische Soldaten 
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durch den irrtümlichen Beschuss der russischen Luftwaffe getötet (vgl. www. 
focus.de/politik/ausland/militaer-teilt-mit-drei-tuerkische-soldaten-bei-russischem- 
luftschlag-in-syrien-getoetet_id_6622518.html, abgerufen am 10. März 2017). 
Kürzlich haben sich unter Vermittlung Russlands die von den kurdischen Volks-
verteidigungseinheiten „YPG“ geführten „Syrian Democratic Forces“ (SDF) und 
das syrische Regime darauf geeinigt, eine Pufferzone zu den ESO-Einheiten unter 
Kontrolle der SAA einzurichten, nachdem der türkische Staatspräsident Recep 
Tayyip Erdoğan erneut damit gedroht hatte, die SDF vom westlichen Euphrat-
Ufer zu verdrängen und türkisches Militär auf die Stadt Manbidsch vorrücken zu 
lassen. Auch die in Nordsyrien stationierten US-Spezialeinheiten haben sichtbare 
Präsenz gezeigt, um einen Angriff der Türkei und ihrer syrischen ESO-Verbün-
deten auf die SDF militärisch abzuschrecken (vgl. www.sueddeutsche.de/politik/ 
syrien-flagge-zeigen-1.3410842, abgerufen am 1. März 2017). 
Trotz ihrer politischen Differenzen im Syrienkonflikt unterstützen die USA und 
Russland die SDF mit Logistik, Waffentechnik sowie eigenen Spezialkräften  
bei ihrer militärischen Bodenoffensive gegen den IS bzw. der Konsolidierung ih-
rer erzielten Geländegewinne (vgl. www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-us- 
spezialkraefte-toeten-is-mitglieder-bei-bodeneinsatz-a-1129262.html, abgerufen 
am 10. März 2017). 
Am 29. März 2017 hat der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim den ESO-
Einsatz für beendet erklärt. Es bleibt jedoch bislang unklar, ob das türkische Mi-
litär in Syrien verbleiben oder der Einsatz möglicherweise unter einem anderen 
Operationsnamen fortgeführt werden soll (vgl. www.spiegel.de/politik/ausland/ 
binali-yildirim-erklaert-tuerkischen-militaereinsatz-in-syrien-fuer-beendet-a-114 
1056.html, abgerufen am 30. März 2017). 
Angesichts dessen stellen sich die Fragen, wie sich die Bundesregierung zum un-
terschiedlichen Vorgehen der beiden NATO-Partner verhält und wie sich dies auf 
den von der Bundesregierung aktiv unterstützten Genfer Verhandlungsprozess 
zur politischen Beendigung des Syrienkonflikts auswirkt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Hält die Bundesregierung an ihrer bisherigen Einschätzung fest, dass das mi-

litärische Vorgehen der Türkei in Syrien im Einklang mit den Zielen und 
Absichten der Anti-IS-Koalition steht (vgl. www.zeit.de/politik/ausland/ 
2016-08/islamischer-staat-tuerkei-unterstuetzung-militaer-bundesregierung, 
abgerufen am 14. März 2017), oder erkennt die Bundesregierung die Not-
wendigkeit einer politischen Neubewertung, nachdem der türkisch geführte 
ESO-Einsatz für beendet erklärt wurde und durch die zeitgleichen Gelände-
gewinne der SAA sowie verbündeter Milizen die Türkei bis auf Weiteres 
keine Möglichkeiten mehr hat, die IS-Terrormiliz direkt am Boden zu be-
kämpfen, und wird sich die Bundesregierung bei der türkischen Regierung 
dafür einsetzen, dass der NATO-Partner sein Militär aus dem Nachbarstaat 
Syrien abzieht (bitte erläutern)? 

2. Welche aktuelle Position vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung die tür-
kische Regierung selbst zum weiteren Verbleib der türkischen Streitkräfte 
auf dem völkerrechtlichen Territorium der Arabischen Republik Syrien, und 
in welchem Umfang wurden dort nach Kenntnis der Bundesregierung bereits 
von der türkischen Armee Militärstützpunkte, Waffenlager und Unterkünfte 
für Soldaten angelegt (vgl. www.neues-deutschland.de/artikel/1045072. 
zwischen-waffenstillstaenden-und-mauerbau.html, abgerufen am 17. März 
2017)? 
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3. Wie viele Angehörige der regulären türkischen Streitkräfte halten sich nach 
Kenntnis der Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem völ-
kerrechtlichen Territorium der Arabischen Republik Syrien auf, und mit wel-
chen schweren Waffensystemen sind die türkischen Streitkräfte nach Kennt-
nis der Bundesregierung aktuell ausgestattet (bitte nach Stückzahl und Waf-
fensystem auflisten)? 

4. Welche aktuelle Position vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung die sy-
rische Regierung zur Militärinvention der Türkei und zur militärischen Prä-
senz von Angehörigen der türkischen Streitkräfte auf dem völkerrechtlichen 
Territorium der Arabischen Republik Syrien? 

5. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die aktuelle Haltung der 
neuen US-Administration unter Präsident Donald J. Trump zum militäri-
schen Vorgehen des NATO-Partners Türkei in Nordsyrien, zum weiteren 
Verbleib der türkischen Streitkräfte auf dem völkerrechtlichen Territorium 
der Arabischen Republik Syrien sowie zu den in der ESO vertretenen syri-
schen Oppositionsmilizen (bitte erläutern)? 

6. Inwieweit ist die türkische Militärintervention in Syrien nach Kenntnis der 
Bundesregierung – ggf. auch aus nachrichtendienstlichen Quellen – vorab 
zwischen der Türkei und Russland abgestimmt gewesen, und welche Verein-
barungen zur militäroperativen Zielsetzung des türkisch geführten ESO-Ein-
satzes wurden hierbei nach Kenntnis der Bundesregierung getroffen (bitte 
erläutern)? 

7. Welche Vereinbarungen haben die Türkei und Russland nach Kenntnis der 
Bundesregierung – ggf. auch aus nachrichtendienstlichen Quellen – getrof-
fen, um nicht intendierte militärische Zusammenstöße zwischen ihren Streit-
kräften oder ihren jeweiligen syrischen Verbündeten zu vermeiden bzw. de-
eskalierend zu regeln, und in wie vielen Fällen wurde während des ESO-
Einsatzes nach Kenntnis der Bundesregierung davon Gebrauch gemacht 
(bitte erläutern)? 

8. Inwieweit wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die Angehörigen der 
in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsmilizen bereits vor bzw. noch 
während der türkisch geführten Militäroperation durch das türkische Militär 
ausgebildet bzw. haben sich ihre Angehörigen zu militärischen Ausbildungs- 
oder Trainingszwecken in der Türkei aufgehalten? 

9. Haben Angehörige der Bundeswehr während der türkisch geführten Mili-
täroperation in direkten Kontakten mit Militärverantwortlichen des ESO-
Einsatzes gestanden, und falls ja, auf welcher militärisch-organisatorischen 
Ebene wurde sich worüber ausgetauscht (bitte erläutern)? 

10. In welchem Umfang wurden bzw. werden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung – ggf. auch aus nachrichtendienstlichen Quellen – die nachweislich be-
reits vor Beginn des ESO-Einsatzes praktizierten Waffenlieferungen der Tür-
kei an in der ESO vertretene syrische Oppositionsmilizen, insbesondere an 
die salafistisch-dschihadistische Miliz Ahrar al-Sham (vgl. www1.wdr.de/ 
daserste/monitor/sendungen/tuerkischer-bombenkrieg-100.html, abgerufen 
am 14. März 2017), von diesen dazu genutzt, um die gelieferten Waffen auch 
außerhalb des bisherigen militärischen Operationsgebiets des ESO-Einsatzes 
in anderen aufständischen Regionen Syriens, wie zum Beispiel in der Pro-
vinz Idlib, einzusetzen? 
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11. In welchem Umfang wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Zuge 

der türkisch geführten Militäroperation von wem in den eroberten Gebieten 
Nordsyriens mutmaßliche Kriegsverbrechen, ethno-demografische bzw. re-
ligiös-konfessionell motivierte Vertreibungen sowie schwere Menschen-
rechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung verübt, und welche Maßnahmen 
wurden seitens des türkischen Militärs unternommen, um eventuelle Ge-
waltexzesse gegen die Zivilbevölkerung zu verhindern bzw. dagegen einzu-
schreiten (bitte erläutern)? 

12. Wie viele Kämpfer gegnerischer Konfliktparteien wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung während des türkisch geführten ESO-Einsatzes getötet, und 
welche eigenen Verluste haben die ESO-Einheiten erlitten (sofern möglich, 
bitte nach Angehörigen der regulären türkischen Streitkräfte und Angehöri-
gen der syrischen Oppositionsmilizen trennen)? 

13. Wie gehen nach Kenntnis der Bundesregierung die ESO-Einheiten mit 
Kriegsgefangenen (Kombattanten) um? 
a) Wie viele Personen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Rah-

men der türkisch geführten Militäroffensive durch ESO-Einheiten bislang 
in Kriegsgefangenschaft genommen (bitte möglichst den jeweiligen geg-
nerischen Konfliktparteien zuordnen)? 

b) In welchem Umfang haben nach Kenntnis der Bundesregierung extrale-
gale Tötungen, Folter, Misshandlungen sowie andere Formen grausamer, 
unmenschlicher und erniedrigender Bestrafung von Kriegsgefangenen 
insbesondere durch Angehörige syrischer ESO-Milizen stattgefunden, 
welche Gruppierungen waren hierfür ggf. verantwortlich, und welche 
Maßnahmen wurden seitens des türkischen Militärs unternommen, um 
eventuelle Gewaltexzesse an Kriegsgefangenen gegnerischer Konflikt-
parteien zu unterbinden bzw. zu ahnden (bitte erläutern)? 

14. Wie viele Zivilistinnen und Zivilisten wurden nach Kenntnis der Bundesre-
gierung im Rahmen der türkisch geführten Militäroffensive bei den Kämpfen 
getötet, und wie viele Zivilistinnen und Zivilisten wurden bislang unrecht-
mäßig durch ESO-Einheiten in Arrest genommen bzw. werden aktuell immer 
noch festgehalten? 

15. In welchen Umfang haben nach Kenntnis der Bundesregierung in der ESO 
vertretene syrische Oppositionsmilizen Minderjährige unter 18 Jahren für be-
waffnete Kampfhandlungen und/oder unterstützende Tätigkeiten (z. B. Bo-
tendienste, Meldegänge, Küchen- und Sanitätsdienste) zwangsrekrutiert so-
wie eingesetzt (sofern möglich, bitte den jeweiligen Gruppierungen zuord-
nen)? 

16. Wie sieht nach Kenntnis der Bundesregierung die humanitäre Situation der 
ortansässigen Zivilbevölkerung (ohne Kriegsflüchtlinge/Binnenvertriebene) 
in den von den ESO-Einheiten militärisch eroberten Gebieten Nordsyriens 
aus, und wer hat in der Praxis die Versorgung der in diesen Gebieten leben-
den Zivilbevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs übernommen? 
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17. In welchem Umfang hat die Türkei nach Kenntnis der Bundesregierung die 

durch ihre Streitkräfte und mit den verbündeten syrischen Oppositionsmili-
zen realisierten Geländegewinne in Nordsyrien bislang dazu genutzt, um in 
den militärisch kontrollierten Gebieten syrische Bürgerkriegsflüchtlinge 
bzw. Binnenvertriebene temporär anzusiedeln? 
a) Wie viele der in den Gebieten unter ESO-Kontrolle temporär angesiedel-

ten Personen waren nach Kenntnis der Bundesregierung zuvor als Bür-
gerkriegsflüchtlinge in Sammelunterkünften oder Wohnungen in der Tür-
kei untergebracht gewesen, und wie viele Personen haben in den Gebieten 
unter ESO-Kontrolle aktuell als Binnenvertriebene innerhalb Syriens Zu-
flucht gefunden (bitte ggf. auch Schätzungen der jeweiligen Anteile)? 

b) Wie sehen die humanitären Unterbringungsbedingungen vor Ort aus, und 
durch wen wird in welchem Umfang die humanitäre Versorgung der tem-
porär angesiedelten syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge bzw. Binnenver-
triebenen mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und ärztli-
cher Behandlung gewährleistet? 

c) Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von welchen internationalen 
Hilfsorganisationen haben nach Kenntnis der Bundesregierung Zugang zu 
den in den Gebieten unter ESO-Kontrolle temporär angesiedelten Bürger-
kriegsflüchtlingen bzw. Binnenvertriebenen? 

d) In welchem Umfang hat die Türkei nach Kenntnis der Bundesregierung 
bislang auch Teile der finanziellen Zuwendungen, die sie aus dem Flücht-
lingsabkommen mit der EU bekommen hat, für die temporäre Ansiedlung 
und den Unterhalt von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen bzw. Binnen-
vertriebenen in den Gebieten unter ESO-Kontrolle verwendet? 

e) Inwieweit wurden nach Kenntnis der Bundesregierung für die Errichtung 
von Grenzbefestigungen an der türkisch-syrischen Grenze (vgl. Antwort 
der Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage auf Bundes- 
tagsdrucksache 18/11568, www.neues-deutschland.de/artikel/1045072. 
zwischen-waffenstillstaenden-und-mauerbau.html, abgerufen am 17. März 
2017) durch die türkische Regierung bislang auch finanzielle Mittel aus 
dem Flüchtlingsabkommen mit der EU verausgabt, und nach welchem 
Mechanismus wird nach Kenntnis der Bundesregierung durch die EU 
überprüft, ob die Türkei die von der EU gezahlten Finanzmittel zweckge-
mäß verwendet (bitte erläutern) ? 

18. In welchem Umfang fließen von der Bundesregierung für die humanitäre 
Unterstützung der notleidenden syrischen Zivilbevölkerung bewilligte Fi-
nanzmittel in die gegenwärtig von der Türkei und den syrischen ESO-Mili-
zen militärisch kontrollierten Gebiete, und wofür werden diese Gelder dort 
nach Kenntnis der Bundesregierung vorwiegend verwendet? 

19. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den aktuellen Aufbau und 
die Finanzierung von syrischen Polizeitruppen in den Gebieten unter militä-
rischer ESO-Kontrolle durch die Türkei, und inwieweit wird dies nach 
Kenntnis der Bundesregierung mit der Bereitschaft der syrischen Polizeian-
gehörigen zur Zusammenarbeit mit türkischen Geheimdiensten konditioniert 
(vgl. Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL, Nr. 10/2017, S. 78)? 

20. Werden nach Kenntnis der Bundesregierung die neu aufgebauten syrischen 
Polizeitruppen überwiegend aus der örtlichen Zivilbevölkerung bzw. aus 
Personen mit entsprechender beruflicher Vorerfahrung rekrutiert, oder sind 
darunter auch Kämpfer bewaffneter syrischer Oppositionsmilizen, die ihre 
bisherige militärische Laufbahn durch eine polizeiliche Berufsperspektive 
ersetzen wollen? 
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21. Wie sind die in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsmilizen nach 

Kenntnis der Bundesregierung innerhalb des politischen Spektrums einzu-
ordnen? 
a) Welche der an der ESO beteiligten syrischen Oppositionsmilizen sind 

nach Kenntnis der Bundesregierung dem säkular orientierten Spektrum 
um die „Freie Syrische Armee“ zuzurechnen (bitte einzeln auflisten)? 

b) Welche der an der ESO beteiligten syrischen Oppositionsmilizen sind 
nach Kenntnis der Bundesregierung dem islamistischen Spektrum zuzu-
rechnen, zu deren Agenda insbesondere die Durchsetzung einer islami-
schen Rechtsordnung (Scharia) in Syrien auf legalistischem Weg gehört 
(bitte einzeln auflisten)? 

c) Welche der an der ESO beteiligten, syrischen Oppositionsmilizen sind 
nach Kenntnis der Bundesregierung dem salafistisch-dschihadistischen 
Spektrum zuzuordnen, zu dessen Agenda insbesondere die Durchsetzung 
einer exklusiv puritanisch-wahabitischen Auslegung der islamischen 
Rechtsordnung (Scharia) in Syrien auch mit gewaltsamen Mitteln gehört 
(bitte einzeln auflisten)? 

d) Nach welchen eigenen Kriterien trifft die Bundesregierung bei den in der 
ESO vertretenen syrischen Oppositionsmilizen ggf. eine von den Frage-
stellern abweichende Unterscheidung zwischen „moderat/gemäßigten“ 
und „islamistisch/terroristischen“ Gruppen (bitte erläutern)? 

e) Welche der an der ESO beteiligten, syrischen Oppositionsmilizen haben 
nach Kenntnis der Bundesregierung in der Vergangenheit in außerhalb 
des Operationsgebiets des ESO-Einsatzes gelegenen aufständischen Re-
gionen Syriens auch mit der von der UNO als terroristisch eingestuften 
Islamistenmiliz „Jabhat Fateh al-Sham“ (vormals Al-Nusra-Front) militä-
risch zusammengearbeitet bzw. arbeiten mit dieser terroristischen Grup-
pierung ggf. gegenwärtig immer noch zusammen? 

22. In welchem Umfang sind nach Kenntnis der Bundesregierung die in der ESO 
vertretenen syrischen Oppositionsgruppen in den politischen Verhandlungs-
prozess zur Lösung des Syrienkonflikts einbezogen? 
a) Welche der in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsgruppen sind 

nach Kenntnis der Bundesregierung bereits an den Proximity Talks des 
Hohen Verhandlungskomitees der syrischen Opposition mit dem syri-
schen Regime im Rahmen des von der Bundesregierung unterstützten 
Genfer Verhandlungsprozesses für eine politische Lösung des Syrienkon-
flikts beteiligt (vgl. Antwort zu Frage 1 der Kleinen Anfrage auf Bundes-
tagsdrucksache 18/8543, bitte einzeln auflisten)? 

b) Welche der in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsgruppen haben 
nach Kenntnis der Bundesregierung ein diesbezügliches Interesse signa-
lisiert, sind aber bislang noch nicht am Genfer Verhandlungsprozess be-
teiligt (bitte einzeln auflisten)? 

c) Welche der in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsgruppen lehnen 
nach Kenntnis der Bundesregierung politische Verhandlungen mit dem 
syrischen Regime zum gegenwärtigen Zeitpunkt oder aus grundsätzlichen 
Erwägungen ab (bitte einzeln auflisten)? 

23. Welche Haltung vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung die türkische 
Regierung zur Einbeziehung der in der ESO vertretenen syrischen Oppositi-
onsgruppen in dem zusammen mit Russland und dem Iran initiierten 
„Astana-Format“, und inwieweit sind dessen Verhandlungsaktivitäten nach 
Kenntnis der Bundesregierung mit dem Genfer Verhandlungsprozess abge-
stimmt bzw. koordiniert (bitte erläutern)? 
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24. Welche Fortschritte konnten nach Kenntnis der Bundesregierung im Rahmen 

des „Astana-Formats“ bei der Festlegung des trilateralen Mechanismus zur 
Einhaltung der Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien in Syrien bislang 
erzielt werden (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 3 auf Bundestagsdrucksache 18/11220)? 

25. Welche Haltung nehmen nach Kenntnis der Bundesregierung die in der ESO 
vertretenen syrischen Oppositionsmilizen zur kurdischen Miliz PYD/YPG 
und den mit ihr verbündeten syrisch-arabischen Gruppen innerhalb der SDF 
ein, und worauf sind nach Kenntnis der Bundesregierung die inhaltlichen 
Differenzen zurückzuführen, die zu einer militärischen Gegnerschaft geführt 
haben (bitte erläutern)? 

26. Wie viele und welche der in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsmi-
lizen repräsentieren ihrem eigenen Selbstverständnis zufolge nach Kenntnis 
der Bundesregierung explizit die „turkmenische“ (türkischsprachige) Min-
derheit in Syrien bzw. unterstehen einer turkmenischen oder tschetscheni-
schen Führung, und welche Bedeutung haben hierbei nach Kenntnis der Bun-
desregierung mögliche nationalitätenpolitische Motive für die Hinwendung 
dieser Gruppen zur Türkei bzw. für ihre Gegnerschaft zu den kurdisch ge-
führten SDF und zum syrischen Regime (bitte einzeln auflisten und erläu-
tern)? 

27. Inwieweit und mit welchem Ergebnis haben nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die in der ESO vertretenen syrischen Oppositionsmilizen oder die Tür-
kei selbst bislang Versuche unternommen, um – an den kurdisch geführten 
SDF beteiligte – syrisch-arabische, turkmenische oder assyrische Gruppen 
aus dem Bündnis mit der PYD/YPG herauszulösen und für die militärische 
Zusammenarbeit mit der ESO zu gewinnen, wie hat sich dies ggf. auf die 
militärische und politische Situation vor Ort ausgewirkt, und wie haben die 
USA und Russland auf mögliche Destabilisierungsversuche der SDF durch 
das ESO-Bündnis reagiert (bitte erläutern)? 

28. In welchem Umfang wurden nach Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch 
aus nachrichtendienstlichen Quellen – die kurdisch geführten SDF durch die 
USA und Russland seit Beginn des Syrienkonflikts mit Waffenlieferungen, 
militärischer und/oder technischer Ausrüstung sowie durch eigene militäri-
sche Spezialkräfte unterstützt, und welche Aufgaben übernehmen letztere 
nach Kenntnis der Bundesregierung hierbei (bitte für die USA und Russland 
getrennt nach Stückzahl und Waffensystem auflisten)? 

29. Hat die Trump-Administration seit der Übernahme der Amtsgeschäfte nach 
Kenntnis der Bundesregierung ihre Vorstellungen zum Syrienkonflikt zwi-
schenzeitlich konkretisiert, und falls ja, wie sehen diese zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt aus, und welche Rolle messen hierbei die USA insbesondere der 
weiteren militärischen Unterstützung der kurdisch geführten SDF bei (bitte 
erläutern)? 

30. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung im Hinblick auf gemeinsame 
Militäroperationen der kurdisch geführten SDF mit US-Spezialkräften bei 
der aktuellen Offensive zur Rückeroberung Rakkas; unter wessen Kontrolle 
befindet sich derzeit der strategisch wichtige Al-Thawrah (Al-Tabqah)-Stau-
damm, und kann die Bundesregierung nach ihren Erkenntnissen den Tod des 
deutschen IS-Kommandeurs Yamin Abou-Zand (Nom de Guerre: Abu Umar 
al-Almani) bei den jüngsten Kämpfen bestätigen (vgl. http://en.hawarnews. 
com/abu-omar-al-almany-was-killed/, abgerufen am 29. März 2017)? 
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31. Welche Position vertritt die Bundesregierung im Hinblick auf den unter-

schiedlichen Umgang ihrer beiden NATO-Partner USA und Türkei mit den 
kurdisch geführten SDF, und betrachtet die Bundesregierung ihrerseits die 
SDF als einen militärischen Bündnispartner im Rahmen der internationalen 
Koalition gegen den IS (bitte erläutern)? 

32. Wie schätzt die Bundesregierung, angesichts der Beteiligung Deutschlands 
an der internationalen Anti-IS-Koalition, den militärischen Beitrag der kur-
disch geführten SDF im Kampf gegen die IS-Terrormiliz in Syrien ein (bitte 
erläutern)? 

33. Welche Haltung vertreten nach Kenntnis der Bundesregierung die USA zur 
möglichen Einbeziehung der Repräsentantinnen und Repräsentanten der kur-
dischen Selbstverwaltungskantone in Nordsyrien in den Genfer Verhand-
lungsprozess zur politischen Lösung des Syrienkonflikts, und welche eigene 
Position vertritt die Bundesregierung aktuell in dieser Frage (bitte begrün-
den)? 

Berlin, den 4. April 2017 

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 
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